


HUNGERBACH 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Im Zuge der Maßnahme Höhenfreimachung Kreisstraße MN 25 (Bad Wörishofer Straße) wurden 
wasserrechtliche Unterlagen für den Ausbau des Hungerbachs erstellt und seitens des WWA 
Kempten geprüft. 
Die Maßnahme beinhaltete die Höhenfreimachung der Bahnlinie Buchloe – Memmingen (530 -
19,454) aus dem Jahre 2010 u. ff, die vom Landkreis Unterallgäu durchgeführt wurde. 
Die Unterlagen wurden durch das Ingenieurbüro für Wasser- und Abwassertechnik IWA GmbH, 
Kempten erstellt, und der Plangenehmigung nach §18 AEG unterzogen. 
Diese Unterlagen spiegeln folgende hydraulische Situation im Bereich des Krankenhausgeländes in 
Mindelheim wieder: 
 
Zusammenfassung der vorliegenden Unterlagen: 
Die Dimensionierung des Ausbaus des Hungerbaches orientiert sich an der Leistungsfähigkeit des 
nicht ausgebauten Gerinnequerschnittes des Hungerbachs im Bereich der Unterführung. Dieser 
Bemessungsabfluss beträgt für repräsentative Querschnitte bei bordvollem Abfluss 3,5 m³/s.  
Ein Ausbau auf einen HQ100-Abfluss (9,8 m3/s) wurde nicht vorgesehen, da dies 
Überschwemmungen im weiteren Verlauf z. B. im Bereich des Krankenhauses zur Folge hätte haben 
können. Es wurde das rechtliche Vorgehen der Unterlieger gegen die Maßnahme befürchtet. Im 
Bereich nach der Bundesautobahn A 96 wurde zur Rückhaltung und Ausuferung der 
Hochwasserabflüsse eine Ableitung aus dem Hungerbach vorgesehen, so dass die Abflüsse zwischen 
Stadtrand und Unterführung auf den Bemessungswert von 3,5 m³/s begrenzt wurden!. 
Der Gewässerabschnitt im Krankenhausgelände wurde im Bereich zwischen Schwesternwohnheim 
und Krankenhausgebäude mit einer Leistungsfähigkeit bei bordvollem Abfluss von 3,5 m³/s ermittelt. 
Der Gewässerabschnitt zwischen Krankenhausgebäude und Beginn der Bachverrohrung (Bad 
Wörishofer Straße, Kreisstraße MN 25 – vor Mühlweg) wurde mit einer Leistungsfähigkeit von 3,5 
m³/s zuzüglich Freibord ermittelt. Die Verrohrung des Hungerbachs wurdenim Bereich der Engstelle 
an der Einmündung des Mühlwegs in die Bad Wörishofer Straße (Station 0+086,8 – 0+110) mit einem 
Druckabfluss von 3,5 m³/s berechnet.  
 
Fazit: 
Im Bereich des Krankenhaus können aufgrund der o. g. Maßnahmen keine höheren Abflüsse als 3,5 
m³/s auftreten, da hier sowohl über die Ausuferung, als auch durch die Verrohrung im Bereich der 
Bahnlinie begrenzt wird. Ausuferungen aufgrund des Gewässerquerschnitts im Bereich zwischen 
Schwesternwohnheim (Haus Nr. 59 Kaufbeurer Straße) und Bad Wörishofer Straße (Kr MN25) treten 
aufgrund der vorliegenden Berechnungen (2010) nicht auf. 
 
(mögliches weiteres Vorgehen: 
Da der Betrachtungsbereich sich nun weiter Bachabwärts (Bereich Krankenhausgelände) verlagert, 
sind die möglichen Auswirkungen der Unterquerungen des Hungerbachs von Kaufbeurer Straße (hier 
Brücke Kaufbeurer Straße) und den Gebäuden Kaufbeurer Straße 54,  57 und 59, zu betrachten. Falls 
diese Querungen einen geringeren Abfluss als die für die Bemessung angesetzten Abfluss von 3,5 
m³/s besitzen, könnte es  zu einem Rückstau auf das Krankenhausgelände führen, was jedoch 
zunächst nicht zu vermuten ist (Historie, Vergrößerung in Fließrichtung, usw.). 
Um diese Situation abschließend und vollumfänglich beurteilen zu können, wird daher empfohlen die 
Leistungsfähigkeit dieser folgenden Bauwerke (soweit sie auch zukünftig erhalten bleiben) zu prüfen, 
um anschließend die Gefahr bzw. eine mögliche Ausdehnung einer Überflutung des 
Krankenhausgeländes hydraulisch festzustellen). 
 
Hinweis: Eine Abstimmung dieser Vorgehensweise konnte bis dato aufgrund des personellen 
Sachverhaltes im WWA Kempten nicht stattfinden. 
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gemessen vom Fahrbahnrand. Bei Radwegen mit nicht abgesetzten Radfahrerfurten ist der Abstand 
vom Fahrbahnrand von 3 m auf 5 m zu vergrößern.   
  
Bei der Ausfahrt auf die Kaufbeurer Str. ist ebenfalls das erforderliche Sichtdreieck mit einer 
Schenkellänge von 70 m freizuhalten. 
  
Bei der Ausfahrt von der Notaufnahme in die Tempo 30-Zone der Krankenhausstraße beträgt die 
Schenkellänge der Sichtdreiecke 30 m und die ausfahrenden Fahrzeuge haben sich rechtwinklig zur 
Fahrbahn aufzustellen. Die Radien müssen entsprechend dem Stand der Technik befahrbar sein 
(unmittelbar im Anschluss an die Zufahrt zur Krankenhausstr. ist allerdings ein Gebäude geplant) und 
die Sichtbeziehungen sind herzustellen (östlich der Ausfahrt sind 5 Parkplätze eingetragen), um 
künftige Gefahrenpunkte zu vermeiden.  
  
Im Übrigen zeigt die Planung drei Zufahrten zur MN 25. Beim Ortstermin am 22.11.2022 war vereinbart 
worden, die Ausfahrt aus dem künftigen Hauptzugang zur Klinik und die Zu- und Abfahrt aus den 
südlichen Parkplätzen zusammenzulegen und zu bündeln, weil jede Zufahrt neue Gefahrenquellen 
schafft.  
  
Aufgrund der stark befahrenen Kreisstraße mit entsprechendem LKW-Anteil ist aus Sicherheitsgründen 
die Busbucht beizubehalten. 
  

2.      Parkplätze - Sicherung einer ausreichenden Stellplatzversorgung 
  
Für die Sicherung der ausreichenden Stellplatzversorgung und den Vollzug der Stellplatzsatzung ist die 
Stadt MN zuständig. Gleiches gilt für die Parkregelung und Überwachung auf sämtlichen umliegenden 
Ortsstraßen, die ggf. einem erhöhten Parkdruck verbunden mit Anliegerbeschwerden ausgesetzt 
werden. Gemäß der durchgeführten Ermittlung sind für den Klinikneubau ca. 210 Kfz-Stellplätze und 
210 Fahrradstellplätze erforderlich (Begründung B.5 S. 29 u. 30). 
  
Heute bestehen im Planungsgebiet 163 Kfz-Stellplätze zuzüglich 38 angemietete Stellpätze nördlich der 
Krankenhausstraße. In der Krankenhausstr. sind derzeit ca. 15 öffentliche Parkplätze vorhanden. 
Letztere entfallen während der Bautätigkeit komplett und im Anschluss voraussichtlich weitgehend 
(auch auf Uhren Pienle darf hingewiesen werden). 
  
Das heutige zweigeschossige Parkdeck mit 111 uneingeschränkt Tag und Nacht nutzbaren Stellplätzen 
muss im ersten Bauabschnitt einem Funktionsbau weichen. Eine mehrgeschossige Parkmöglichkeit 
findet sich in den Planunterlagen nicht, so dass insoweit ein Rückschritt und zudem in der Folge 
zusätzlicher Flächenverbauch vorliegt. 
  
Soweit auf eine Lösung mit angemieteten Stellplatzflächen außerhalb des Geltungsbereiches Bezug 
genommen wird, muss festgestellt werden, dass mobilitätseingeschränkte Patienten und Besucher ab 
Baubeginn auf Parkplätze in behbarer zumutbarer Entfernung angewiesen sind. Ca. 102 
Interimsstellplätze sind in einem Abstand von ca. 150 m östlich des Plangebietes vorgesehen 
(Begründung Nr. B.8 S. 35). Es muss damit gerechnet werden, dass Besucher auf die näher gelegenen 
auf 3 Stunden begrenzten LRA-Parkplätze ausweichen. 
  
Der Großteil der notwendigen Stellplätze -nämlich 199 an der Zahl- soll südlich des Hungerbachs im 
Südosten, Süden sowie Südwesten des Plangebiets unterkommen. Gemäß Begründung zum 
Bebauungsplan zeigte sich jedoch im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung, dass in diesen 
Bereichen eine Nachtnutzung der Stellplätze organisatorisch (z.B. durch Beschilderung, Schranke) 
wegen der schutzbedürftigen Nachbarschaft ausgeschlossen werden muss, weil der ausreichende 
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Cc: Rickert, Christoph <c.rickert@wuestinger-rickert.de>; ps-mn@dreso.com 
Betreff: Beteiligung nach § 4 (1) BauGB - BP304 in Mindelheim 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit beiliegendem Anschreiben bitten wir Sie um Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Bauleitplanverfahren 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB). 
  
Die Stadt Mindelheim stellt Ihnen die Vorentwurfsunterlagen der Bauleitplanung mit Begründung sowie den 
umweltbezogenen Informationen online zur Verfügung. Die Unterlagen sind spätestens ab dem 08.03.2023 auf der 
Homepage der Stadt Mindelheim unter „Rathaus & Rathaus Online“ in der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ 
veröffentlicht (https://www.mindelheim.de/rathaus/rathaus/bekanntmachungen). 
  
Wir bitten um Stellungnahme bis zum 06.04.2023. 
  
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Cassian Behr 
Stadtbauamt 
Stadtplanung und Umwelt 
____________________________________________________ 
 
Stadt Mindelheim 
Maximilianstr. 26 
87719 Mindelheim 
 
Tel:    +49 8261 9915 210 
Fax:   +49 8261 9915 875 
Mail:  cassian.behr@mindelheim.de 
Web: www.mindelheim.de 
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PDF im Anhang), die den dort verlaufenden Hungerbach zwischen der „Kaufbeurer Straße“  und der „Bad Wörishofer 
Straße“ tangiert. 
 
Das von uns beauftragte Planungsbüro für die Erstellung des Bebauungsplans (Wüstinger + Rickert aus Frasdorf) 
möchte im Vorfeld abklären, ob für das Vorhaben eine Aufstauberechnung des Hungerbachs von Nöten ist? Sofern 
Sie für die Beurteilung weitere Unterlagen benötigen, bitte ich um eine kurze Rückmeldung. 
 
Vielen Dank und 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Cassian Behr 
Stadtbauamt 
Stadtplanung und Umwelt 
____________________________________________________ 
 
Stadt Mindelheim 
Maximilianstr. 26 
87719 Mindelheim 
 
Tel:    +49 8261 9915 210 
Fax:   +49 8261 9915 875 
Mail:  cassian.behr@mindelheim.de 
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sen. Innerhalb des Auffüllhorizontes ist eine lokale Schadstoffanreicherung durch Mineralöle 

dokumentiert, welche allerdings gegenüber den unterhalb der Auffüllungen anstehenden 

natürlichen Schmelzwasserschottern vertikal abgegrenzt ist und insoweit keinen weiteren 

bodenschutzrechtlichen Handlungsbedarf ableiten lässt. Eine Grundwassergefährdung ist 

letztendlich nicht zu besorgen. Die Altablagerung kann folglich in Bezug auf den Wirkungs-

pfad Boden-Grundwasser „nutzungsorientiert“ aus der Altlastenbehandlung entlassen wer-

den. 

 

Folgende Punkte sind in Zusammenhang mit vorgesehenen Baumaßnahmen zwingend zu 

beachten: 

 

 Es wird empfohlen, vor Baubeginn auf der Grundlage einer durchzuführenden Massen-

bilanzierung durch ein qualifiziertes Fachbüro ein verbindliches Verwertungs-

/Entsorgungskonzept für die auszuhebenden Auffüllungen der Altablagerung erarbeiten 

zu lassen und den Fachbehörden mit Vorlage der Bauplanunterlagen zur Prüfung vorzu-

legen. Bei Bedarf sind in Abstimmung mit den betroffenen Fachbehörden noch ergän-

zende Altlastenuntersuchungen vorzunehmen.   

 

 Sämtliche im Rahmen der Bauvorhaben durchzuführenden Erdarbeiten im Bereich der 

Altablagerung sind grundsätzlich von einem qualifizierten Fachbüro zu begleiten und zu 

dokumentieren. Das anfallende Aushubmaterial ist entsprechend dem Grad der Belas-

tung unter Beachtung der einschlägigen Regelwerke und Richtlinien wiederzuverwerten. 

Sofern aufgrund des Belastungsgrades oder der festgestellten Abfallzusammensetzung 

eine Wiederverwertung ausscheidet, ist das Material bei entsprechender Eignung einer 

Wiederaufbereitung (z.B. zugelassene Bodenreinigungsanlage) zuzuführen. Kann das 

Material weder verwertet noch aufbereitet werden, so ist es ordnungsgemäß abfallrecht-

lich zu entsorgen. 

 

 Bei der Beprobung von Aushubmaterial im Hinblick auf eine abfallwirtschaftliche Einstu-

fung (Deklarationsanalyse) sind die Vorgaben der LAGA PN 98 „Richtlinie für das Vor-

gehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusam-

menhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen – Stand Dezember 2001“ sowie 

der ergänzenden Deponie – Info 3 des LfU „Hinweise zur erforderlichen Probenanzahl 

nach PN 98 bei Haufwerken – Stand April 2015“ ausdrücklich zu beachten. Darüber hin-

aus sind die Regelungen des LfU-Merkblattes „Umgang mit Bodenmaterial, Abschnitt VI 

Beprobung“ mit Stand Juli 2022 anzuwenden. 

 

 Eine evtl. Wiederverwertung von belastetem Bodenaushubmaterial vor Ort ist grundsätz-
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lich im Vorfeld mit dem Landratsamt Unterallgäu und dem Wasserwirtschaftsamt Kemp-

ten abzustimmen. 

 

 In Bereichen dokumentierter Bodenverunreinigungen ist eine Beweissicherung der Aus-

hubsohlen hinsichtlich auffüllungstypischer Schadstoffbelastungen anhand von Misch-

probenuntersuchungen durchzuführen. In diesem Zusammenhang ist nachzuweisen, 

dass erhebliche Emissionen soweit abgewehrt und saniert wurden, dass dauerhaft keine 

Gefahren für das Grundwasser entstehen (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG).     

 

 Die Erd-/Aushubarbeiten samt Beweissicherungsmaßnahmen einschl. Verwertung/Ent-

sorgung von verunreinigtem Bodenaushubmaterial sind in einem Abschlussbericht zu 

dokumentieren. Der Abschlussbericht ist spätestens 2 Monate nach Beendigung des 

Bauvorhabens dem Landratsamt Unterallgäu und dem Wasserwirtschaftsamt Kempten 

zur Prüfung vorzulegen. 

 

 Im Bereich verbleibender schadstoffbelasteter Auffüllungen darf Niederschlagswasser 

nicht gezielt über Sickerschächte, Sickermulden, Rigolen u. dgl. in das Grundwasser 

eingeleitet werden, da hierdurch eine verstärkte Mobilisierung bzw. Auswaschung von 

Schadstoffen in das Grundwasser erfolgen kann. 

 

2. Wasserversorgung 

Das Baugebiet ist weiterhin so an die zentrale Wasserversorgung anzuschließen, dass je-

derzeit eine ausreichende Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser gesichert ist. Die 

richtige Dimensionierung der Wasserleitungen auch im Hinblick auf den Feuerschutz ist in 

eigener Zuständigkeit vorzunehmen. 

Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen 

 

3. Grundwasserstände/thermische Nutzung 

Zur thermischen Nutzung werden seit 2009 auf dem Gelände mehrere Brunnen Betrieben. 

Der Grundwasserstand wird daher kontinuierlich aufgezeigt und liegt demnach bei etwa 9 – 

10 m unter GOK. 

Die bestehenden Brunnen befinden sich, unserer Angaben zur Folge, exakt im Bereich der 

geplanten Straße. Hierzu befinden wir uns im Austausch mit der Firma IBDG Ingenieurbüro 

für Haustechnik GmbH. Mit E-Mail vom 22.02.2023 wurde dabei mitgeteilt unter welchen 

Voraussetzungen, unseres Erachtens, die Brunnen bestehen bleiben können. Zudem wurde 

auf die Möglichkeit einer Versetzung der Brunnen hingewiesen. 
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4. Siedlungsentwässerung 

Entsprechend den wasserwirtschaftlichen Grundsätzen des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsge-

setz WHG ist die Entwässerung des Baugebietes im modifizierten Trennsystem vorgesehen.  

 

Zur Schmutzwasserableitung wird keine Aussage getroffen. Das Plangebiet ist mit der aktu-

ellen Bebauung bereits an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen. 

 

Mit den Festlegungen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung entsprechend Nr. B 6 der 

Begründung zum Bebauungsplan besteht aus wasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich 

Einverständnis. Die breitflächige Versickerung ist einer Einleitung in ein Oberflächengewäs-

ser vorzuziehen.   

 

Abschließend verweisen wir auf das DWA Arbeitsblatt A 100 „Leitlinien der integralen Sied-

lungsentwässerung“ (ISiE) dessen Grundsätze bei der weiteren Planung ebenfalls zu be-

rücksichtigen sind. 

 

5. Gewässer und Hochwasserschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in der Gewässeraue des Hungerba-

ches (Gewässer 3. Ordnung), Dem Wasserwirtschaftsamt Kempten sind innerhalb des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplanes keine Überschwemmungsgebiete bekannt. Auf Grund 

der Lage des Vorhabensbereiches in der Gewässeraue des Hungerbaches muss jedoch bei 

Hochwasserereignissen von Überflutungen ausgegangen werden. Auf die Möglichkeit von 

Überschwemmungen auf Grund von Starkniederschlagsereignissen wird unter Punkt B.7 

hingewiesen. Die unter diesem Punkt beschriebenen Maßnahmen zur Herstellung einer 

Hochwassersicherheit für die geplanten Gebäude bis zu einer Höhe von 0,25 m über dem 

anstehenden Gelände erzeugen ein gewisses Maß an Hochwassersicherheit. Aus fachlicher 

Sicht sollte jedoch das Überschwemmungsgebiet des Hungerbaches (HQ100) ermittelt wer-

den, und die Hochwassersicherheit mit einem Freibord (am besten 0,50 m, mindestens je-

doch 0,30 m) zum dabei berechneten Hochwasserspiegel hergestellt werden. Negative Ab-

flussveränderungen zu Ungunsten Dritter und Hochwasserretentionsraumverluste in Folge 

der geplanten Maßnahmen sind zu vermeiden oder auszugleichen.  

 




